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Vorwort

Hessen ist die Wiege der Datenschutzgesetzgebung. Das Hessische Daten-
schutzgesetz vom 7. Oktober 1970 war das erste Datenschutzgesetz welt-
weit. Seit dem 13. Oktober 1970, also seit über 50 Jahren, regelt das Lan-
desdatenschutzgesetz den Datenschutz in Hessen. Seitdem spiegelt sich in
ihm auch die Entwicklung des Datenschutzrechts in Deutschland und Eu-
ropa. Das Gesetz wurde nach den wichtigsten Marksteinen dieser Rechts-
entwicklung jeweils – meist als erstes der Landesdatenschutzgesetze – neu
gefasst. Das Zweite Hessische Datenschutzgesetz folgte der Verabschie-
dung des Bundesdatenschutzgesetzes am 27. Januar 1977. Das Dritte Hes-
sische Datenschutzgesetz reagierte auf das Volkszählungsurteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 und wurde nach der Verab-
schiedung der europäischen Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG am 24. Ok-
tober 1995 an die Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft angepasst.
Das Vierte Hessische Datenschutzgesetz zog die Konsequenzen aus dem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9. März 2010 und etablierte die
oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten als oberste Landesbehörde
mit völliger Unabhängigkeit.

Das Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) vom
3. Mai 2018 ist das fünfte Landesdatenschutzgesetz. Es passt das allgemei-
ne Datenschutzrecht in Hessen an die Reform des europäischen Daten-
schutzrechts an und gestaltet es völlig neu. Es ergänzt die Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO) und setzt die Richtlinie (EU)
2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr (JI-Richtlinie) um. Es
orientiert sich dabei am Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 30. Juni
2017. Außerdem wurden erstmals Regelungen zur Informationsfreiheit in
das Gesetz aufgenommen.

Die DS-GVO will ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau gewähr-
leisten (ErwG 10 DS-GVO). Ihr Charakter als Grundverordnung, der ho-
he Abstraktionsgrad und die Unvollständigkeit ihrer Regelungen lassen je-
doch Raum für Ergänzungen, Präzisierungen und Konkretisierungen durch
die Gesetzgeber der Mitgliedstaaten. Da sie in vielen Öffnungsklauseln
den nationalen Gesetzgebern Regelungsspielräume vorbehalten hat, die
bewährten Systeme ihrer Datenschutzregelungen beizubehalten und fortzu-
entwickeln, ist durch die Ko-Regulierung durch Union und Mitgliedstaaten
inzwischen ein Datenschutzrecht in der Union entstanden, das durch ein
Mehrebenensystem von Datenschutzregelungen geprägt ist. Dieses bildet
zwar einen tauglichen Kompromiss zwischen unionseinheitlichen Grundre-
gelungen und mitgliedstaatlicher Besonderheiten, verursacht aber zusätzli-
che Probleme, das jeweils geltende Datenschutzrecht zu finden und anzu-
wenden.

Da die DS-GVO Anwendungsvorrang hat und für sie ein Normwiederho-
lungsverbot gilt, enthält das HDSIG keine Vollregelung des allgemeinen
Datenschutzrechts, sondern im Ersten und insbesondere im Zweiten Teil
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nur Ergänzungen oder Präzisierungen zu den Regelungen in der DS-GVO.
Grundsätzliche Regelungen sowohl für den öffentlichen wie für den nicht
öffentlichen Bereich sind daher vorrangig in der DS-GVO zu finden. Auf-
grund ihrer Ergänzungsfähigkeit haben aber auch das BDSG und das
HDSIG jeweils eigenständige Regelungsgehalte. Das HDSIG gilt für die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen in Hes-
sen. Die Datenverarbeitung nicht öffentlicher Stellen wird durch das BDSG
geregelt. Beide Gesetze sind allerdings subsidiär. Ihnen gehen die bereichs-
spezifischen Datenschutzregelungen in anderen Gesetzen vor.

Im Gegensatz zur DS-GVO war die JI-Richtlinie in Form einer Vollrege-
lung umzusetzen. Dies ist in allgemeiner Form im Ersten Teil und spezi-
ell für Polizei und Justiz im Dritten Teil des Gesetzes erfolgt. In diesen
Teilen sind die Vorschriften aus sich heraus verständlich. Sie sind jedoch
grundlegender und allgemeiner Natur und daher gegenüber bereichsspezi-
fischen Datenschutzregelungen des Polizeirechts und des Rechts der Straf-
verfolgung, der Strafvollstreckung und der spezifischen Gefahrenabwehr
subsidiär.

Neu sind die Regelungen zur Informationsfreiheit im Vierten Teil des Ge-
setzes. Hessen hat mit ihnen relativ spät Regelungen für einen allgemeinen
und voraussetzungslosen Aktenzugang geschaffen. Da dieser aber mit dem
Datenschutz der jeweils betroffenen Personen in Einklang zu bringen ist,
bot es sich an, diese Regelungen in das HDSIG aufzunehmen.

In diesem Geflecht aus sich gegenseitig ergänzenden, beschränkenden und
beeinflussenden Regelungen versucht der Kommentar, ein möglichst voll-
ständiges Bild des für Hessen geltenden Datenschutzrechts zu vermitteln,
und zu helfen, die jeweils geltenden Vorgaben und Anforderungen zu fin-
den. Er erläutert daher nicht nur die inhaltlichen Regelungen der einzelnen
Vorschriften des Gesetzes, sondern stellt auch Bezüge zu den relevanten
Unionsvorgaben her, gibt Hinweise auf vergleichbare oder korrespondie-
rende Regelungen des BDSG und verweist auf einschlägige bereichsspezifi-
sche Regelungen, die für spezielle Fragen dem Gesetz vorgehen.

Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, ordnet die Einleitung das
HDSIG in das Datenschutzrecht der Union und des Bundes ein, erläutert
die Zusammenhänge der Vorschriften untereinander und gibt eine Über-
sicht über die 91 Vorschriften des Gesetzes. Deren Kommentierung folgt
jeweils einem einheitlichen Aufbau, der die Orientierung erleichtert: Unter
(A) wird zunächst die Bedeutung der Vorschrift für die Zielsetzung des
Gesetzes skizziert (I.) und ihre Entstehungsgeschichte beschrieben (II.).
Sodann werden ihre unionsrechtlichen Bezüge behandelt (III.) und ihr
Verhältnis zu anderen Vorschriften dargestellt (IV.). Der jeweils zentrale
Abschnitt (B) erläutert den Inhalt der Vorschrift. Die Darstellung ihres
sachlichen Gehalts orientiert sich sowohl an ihrem Wortlaut und ihrer
Systematik als auch an ihrer Anwendbarkeit in der Verwaltungspraxis.
Dabei werden neben den Gesetzesmaterialien vor allem die noch wenigen
Entscheidungen aus der Rechtsprechung und die inzwischen ansehnliche
Literatur berücksichtigt. Der abschließende Abschnitt (C) unterwirft die er-
läuterte Vorschrift einer kritischen Bewertung bezogen auf die Zielsetzung
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des Gesetzes und entwickelt aus festgestellten Regelungsdefiziten konstruk-
tive rechtspolitische Vorschläge.

Die Bearbeitung des Kommentars entspricht dem Stand vom Januar 2021.

Ein herzlicher Dank gilt allen Kommentatorinnen und Kommentatoren,
die die Aufgabe angenommen haben, das Gesetz mit der beschriebenen
Zielsetzung zu erläutern. Besonderer Dank gebührt dem Nomos-Verlag,
der das Erscheinen des Kommentars vielfältig unterstützt hat. Insbesondere
ist Herrn Dr. Ganzhorn für die kompetente und komplikationslose verlege-
rische Betreuung zu danken.

Der Kommentar bleibt als Versuch, die schwierige Materie des Rechts des
Datenschutzes und der Informationsfreiheit in Hessen systematisch mit den
notwendigen vielfältigen Bezügen zu durchdringen, ebenso verbesserungs-
bedürftig wie das Recht des Datenschutzes und der Informationsfreiheit
selbst. Die Kommentatorinnen und Kommentatoren wie auch der Heraus-
geber sind daher für Verbesserungsvorschläge aufgeschlossen und dankbar.

Kassel im März 2021 Alexander Roßnagel

Vorwort
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